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Amtliche Bekanntmachungen

Bekanntmachung

Am Donnerstag, dem 29.08.2024, findet um 19.30 Uhr im 
 Nebenraum in der Liederbachhalle, Liederbach am Taunus eine 
öffentliche Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses statt.

Zum Besuch der öffentlichen Sitzung wird eingeladen.

Tagesordnung
Ö f f e n t l i c h e r  Te i l

1. Mitteilungen des Vorsitzenden

2.  Berichtswesen über den Haushaltsvollzug in der Gemeinde 
Liederbach am Taunus Zeitraum: 01.01.2024 bis 30.06.2024

3. Errichtung Lärmschutzwand Skateanlage - Mehrkosten

4.  Freigabe der Haushaltsmittel für die Erstellung eines 
 Personalentwicklungsplans

5. Verschiedenes

gez. Joachim Lehner – Vorsitzender

Wochenmarkt während der Ferienzeit

Ferienzeit ist Urlaubszeit. Auch auf dem Markt machen sich die Fe-
rien bemerkbar. Die Metzgerei Vetter und die Bäckerei Stein sind 
derzeit in Urlaub und ab dem 31. August wieder für Sie da. Der 
Obst- und Gemüsestand Schäfer ist durchgehend für Sie da.

Liederbach am Taunus, den 24. August 2024 
Der Gemeindevorstand – Dieter Herbert – Erster Beigeordneter

Bekanntmachung Erdkabel

Planfeststellungsverfahren nach §§ 43 f.  
Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) i. V. m. §§ 73 ff.  
Hessisches Verwaltungsverfahrensgesetz (HVwVfG)  
für den geplanten Neubau einer 110-kV-Kabelverbindung 
von der Umspannanlage (UA)  
Welschgraben, Gemeinde Kriftel, zu der UA IPH-West  
im Industriepark Höchst in Frankfurt am Main;

Anhörungsverfahren

Für die geplante Verlegung einer 110-kV-Erdkabelleitung hat 
die Amprion GmbH beim Regierungspräsidium Darmstadt 
die Durchführung eines Planfeststellungsverfahrens nach § 43 
Abs. 2 Nr. 3 EnWG beantragt.

Die geplante Kabeltrasse hat eine Länge von ca. 5,6 km und er-
streckt sich von der UA Welschgraben in der Gemeinde Kriftel 
zur UA IPH-West im Industriepark Höchst in Frankfurt am Main.

Von dem Leitungsverlauf sind die Gemarkungen Kriftel (Ge-
meinde Kriftel), Hofheim (Stadt Hofheim am Taunus), Oberlie-
derbach und Niederhofheim (Gemeinde Liederbach am Taunus) 
sowie Unterliederbach, Zeilsheim, Sindlingen und Höchst (Stadt 
Frankfurt am Main) betroffen.

Die vorliegenden Planunterlagen enthalten im allgemeinen und 
technischen Teil insbesondere einen Erläuterungsbericht zum 
Vorhaben, Übersichts- und Lagepläne, ein Leitungsrechtsregister 
sowie ein Kreuzungsverzeichnis. Zu den weiteren Planungsun-
terlagen gehören unter anderem eine Umweltstudie nebst Anla-
gen, wasserrechtliche Anträge und weitere Gutachten.

Die Auslegung der Unterlagen wird gemäß § 43 a EnWG durch 
Veröffentlichung im Internet bewirkt. Auf den jeweiligen In-
ternetseiten der zur Auslegung verpflichteten Kommunen wird q

Das Staunen ist eine Sehnsucht nach Wissen.
Thomas von Aquin

Wenn die Sommerferien zu Ende gehen  
und die Schule wieder beginnt, 

ist das für die ABC-Schützen und Erstklässler ein besonderes Fest.

Allen Schülerinnen und Schülern sowie allen Lehrerinnen und Lehrern  
wünschen wir für das neue Schuljahr einen guten Start und Gottes Segen.
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mittels Verlinkung auf die Seite des Regierungspräsidiums 
Darmstadt verwiesen.

Zur Anhörung der Öffentlichkeit sind die zur Planfeststellung 
eingereichten Unterlagen in der Zeit vom

4. September bis 4. Oktober 2024

auf der Homepage des Regierungspräsidiums Darmstadt (ht-
tps://rp-darmstadt.hessen.de – Rubrik: „Presse –> Öffentliche 
Bekanntmachungen –> Energienetze“) zur allgemeinen Einsicht-
nahme veröffentlicht.

Weitere Informationen finden Sie auf der Homepage der Ge-
meinde Liederbach am Taunus über nachfolgenden Pfad/Link: 
„www.Liederbach.eu –> Bauen und Wohnen –> Planfeststellung 
110-kV-Erdkabel Kriftel-IPH West / ortsübliche Bekanntma-
chung der Offenlage“

1.  Alle, deren Belange durch das Vorhaben berührt werden, kön-
nen sich bis 18. Oktober 2024 (maßgeblich ist der Tag des Ein-
gangs, nicht das Datum des Poststempels) beim Regierungs-
präsidium Darmstadt (Anhörungsbehörde), Dezernat III 33.1, 
Wilhelminenstraße 1-3, 64283 Darmstadt (Postanschrift: 
Regierungspräsidium Darmstadt, 64278 Darmstadt) oder bei 
den auslegenden Kommunen Kriftel, Hofheim am Taunus, 
Liederbach am Taunus und Frankfurt am Main schriftlich 
oder zur Niederschrift zu den Planunterlagen äußern und 
Einwendungen erheben.

  Für die Erklärung zur Niederschrift ist eine vorherige telefo-
nische Terminvereinbarung bei der Gemeindeverwaltung Lie-
derbach unter der Telefonnummer 069-30098-0 oder bei dem 
Regierungspräsidium Darmstadt unter der Telefonnummer 
06151-12-5503 erforderlich. Unbeschadet dessen gelten die 
Ausführungen zur Auslegung des Plans (s. o.) entsprechend.

  Einwendungen und Stellungnahmen müssen den Namen und 
die Anschrift lesbar enthalten, den geltend gemachten Belang 
und das Maß der befürchteten Beeinträchtigungen erkennen 
lassen und unterschrieben sein. E-Mails ohne qualifizierte Si-
gnatur erfüllen das Schriftformerfordernis nicht.

  Bei der Beeinträchtigung von Grundeigentum sollte die je-
weilige Flurstücksnummer, der Flur und die Gemarkung der 
betroffenen Grundstücke angegeben werden.

  Einwendungen und Stellungnahmen sind dem Vorhabenträ-
ger und den von ihm Beauftragten zur Verfügung zu stellen, 
um eine Erwiderung zu ermöglichen. Diejenigen, die Einwen-
dungen erheben, können gem. § 43 a Nr. 2 EnWG verlangen, 
dass hierfür Name und Anschrift unkenntlich gemacht wer-
den, wenn diese zur ordnungsgemäßen Durchführung des 
Verfahrens nicht erforderlich sind.

  Nach Ablauf der Einwendungsfrist sind für die Dauer des 
Verwaltungsverfahrens Einwendungen gegen den Plan ausge-
schlossen, die nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln 
beruhen (§ 73 Abs. 4 Satz 3 HVwVfG). Diese Rechtsfolge gilt 
auch für Stellungnahmen der Vereinigungen (§ 73 Absatz 4 
Satz 5 HVwVfG).

  Bei Eingaben, die von mehr als 50 Personen auf Unter-
schriftslisten unterzeichnet oder in Form vervielfältigter 
gleichlautender Texte eingereicht werden (gleichförmige 
Eingaben), ist auf jeder mit einer Unterschrift versehenen 
Seite eine Unterzeichnerin oder ein Unterzeichner mit ihrem 
bzw. seinem Namen, Beruf und Anschrift als Vertreterin 
bzw. Vertreter der übrigen Unterzeichnerinnen und Unter-
zeichner zu benennen (§ 17 Absatz 1 HVwVfG). Andernfalls 
können diese Einwendungen unberücksichtigt bleiben (§ 17 
Absatz 2 HVwVfG).

  Es wird darauf hingewiesen, dass Einwendungen auch dann 
erhoben werden müssen, wenn zuvor eine Beteiligung im 
Rahmen der frühen Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 25 Ab-
satz 3 HVwVfG stattgefunden hat.

2.  Auf Verlangen eines Beteiligten, das während der Dauer der 
Auslegung an das Regierungspräsidium Darmstadt oder die 
Kommunen Kriftel, Hofheim am Taunus, Liederbach am 

Taunus und Frankfurt am Main zu richten ist, wird eine al-
ternative, leicht zu erreichende Zugangsmöglichkeit zu den 
Planunterlagen zur Verfügung gestellt; dies ist in der Regel 
die Übersendung eines gängigen elektronischen Speicherme-
diums, auf dem die auszulegenden Unterlagen gespeichert 
sind (§ 43 a Satz 2 EnWG).

3.  Diese ortsübliche Bekanntmachung dient auch der Benach-
richtigung der Vereinigungen nach § 73 Abs. 4 Satz 5  HVwVfG.

4.  Die Anhörungsbehörde kann auf eine Erörterung im Sinne 
des § 73 Absatz 6 des HVwVfG verzichten.

 Ein Erörterungstermin findet nicht statt, wenn

 a)  Einwendungen gegen das Vorhaben nicht oder nicht recht-
zeitig erhoben worden sind,

 b)  die rechtzeitig erhobenen Einwendungen zurückgenom-
men worden sind,

 c)  ausschließlich Einwendungen erhoben worden sind, die 
auf privatrechtlichen Titeln beruhen, oder

 d)  alle Einwender auf einen Erörterungstermin verzichten 
(§ 43 a EnWG).

  Findet ein Erörterungstermin statt, wird dieser ortsüblich be-
kannt gemacht werden. Ferner werden diejenigen, die recht-
zeitig Einwendungen erhoben haben, bzw. bei gleichförmigen 
Einwendungen wird der Vertreter, von dem Termin gesondert 
benachrichtigt (§ 17 HVwVfG). Sind mehr als 50 Benachrich-
tigungen vorzunehmen, so können diese durch öffentliche 
Bekanntmachung ersetzt werden.

  Die Vertretung durch einen Bevollmächtigten ist möglich. Die 
Bevollmächtigung ist durch eine schriftliche Vollmacht nach-
zuweisen, die zu den Akten der Anhörungsbehörde zu geben 
ist.

  Bei Ausbleiben eines Beteiligten in dem Erörterungstermin 
kann auch ohne ihn verhandelt werden. 

  Der Erörterungstermin ist nicht öffentlich.

5.  Die durch Einsichtnahme in die Planunterlagen, Erhebung 
von Einwendungen und Stellungnahmen, Teilnahme am Er-
örterungstermin und durch Vertreterbestellung entstehenden 
Kosten werden nicht erstattet.

6.  Entschädigungsansprüche, soweit über sie nicht in der Plan-
feststellung dem Grunde nach zu entscheiden ist, werden in 
einem gesonderten Entschädigungsverfahren behandelt.

7.  Über die Einwendungen und Stellungnahmen wird nach dem 
Abschluss des Anhörungsverfahrens durch die Planfeststel-
lungsbehörde entschieden. Die Zustellung der Entscheidung 
(Planfeststellungsbeschluss) an diejenigen, die Einwendun-
gen erhoben oder eine Stellungnahme abgegeben haben, 
kann durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden, 
wenn mehr als 50 Zustellungen vorzunehmen sind.

8.  Mit Beginn der Veröffentlichung des Planes im Internet auf 
der oben genannten Homepage des Regierungspräsidiums 
Darmstadt dürfen auf den vom Plan betroffenen Flächen bis 
zu ihrer Inanspruchnahme wesentlich wertsteigernde oder 
die geplanten Baumaßnahmen erheblich erschwerende Ver-
änderungen nicht vorgenommen werden; vielmehr treten die 
Beschränkungen des § 44 a EnWG (Veränderungssperre) in 
Kraft.

Regierungspräsidium Darmstadt 
RPDA – Dez. III 33.1-78 a 07.02/6-2022

Amtsblatt der Gemeinde Liederbach am Taunus 
(Amtliches Veröffentlichungsblatt der Kommune)

Schließung des Einwohnermeldeamtes

Am Dienstag, dem 3. September 2024, bleibt das Einwohnermel-
deamt geschlossen.

Liederbach am Taunus, den 24. August 2024 
Der Gemeindevorstand – Dieter Herbert – Erster Beigeordneter


